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RS OGH 1992/5/20 1Ob20/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1992

Norm

GebAG 1975 §51

Rechtssatz

§ 51 GebAG 1975 geht von Standardsituationen aus, in dem der aufgrund ihm bekannter anderer

Liegenschaftstransaktionen die örtlichen Verhältnisse überblickende Sachverständige mit einem jeweils gleich

durchschnittlichen Zeitaufwand in der Lage ist, Baugründe und Häuser zu schätzen.
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